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GIOVANNETTI

jetzt diese Gemeinde mit 10009 Seelen
auf 9999 Einwohner schlechter gestellt
sein, als z B. eine solche mit 10002
Seelen auf 10001 Einwohner. Gerechtigkeit

verlangt, dafj man die Einwohner
und ihre Seelen zusammenzählt!

Zum Schlüsse darf darauf hingewiesen
werden, dah die schwierigste

Rechenoperation die Ermittlung der Ge-
samtmafjzahl der einzelnen kantonalen
Ausgleichskassen ist. Addiere alle
kantonalen Mafjzahlen und dividiere den
Betrag von 5,5 Millionen durch diese
Summe! Du erhältst dann eine Grundzahl,

die für jeden Kanton mif seiner

Mafjzahl zu multiplizieren ist. So
bekommst Du den Betrag, den die
kantonale Ausgleichskasse erhält und ad-
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dierst Du die Beträge aller Kassen, so
erhältst Du wieder die 5,5 Millionen,
oder wenn Du sie nichf erhältst, dann
mufj irgendwo etwas nicht stimmen, und
Du brauchst nur nochmals nachzurechnen

bis es stimmt oder zum stimmen
gebracht wird.

Ja, wird denn gar nie subtrahiert,
werdet Ihr mich fragen. Meistens ist es
eben so, wenn man efwas zu verteilen
hat, ist vorher schon subtrahiert worden!
Ich stelle mir vor, dafj hier die
Subtrahierten die in Absatz 3 erwähnten
Abrechnungspflichtigen sind.

Vital Lebig.
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